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Bericht über dio iodo vom 9.August 1954.

Wenn dieser Bericht erst heute gegeben wird, so

liegt dies daran, dass ich den Versuch nicht aufgegeben hatte,

genau festzustellen, wer eigentlich an dieser "Nationalsynode"

teilgenommen hat- Das ist mir aber nicht gelungen. Nirgends

ist veröffentlicht worden, welche Abgeordnete auf Grund des

Gesetzes vom 7.Juli 1934 ausgeschlossen worden sind, ebenso

wenig sind die Namen der Abgeordneten festzustellen, die an

ihrer Stelle in die Nationalsynode berufen worden sind. Auch

in der Synode selbst sind weder die einen noch die anderen Na-

men "begannt gegeben worden. Nicht einmal eine Anwesenheitsli-

ste ist verteilt worden. Es hat nur eine schnelle und undeut-

liche Namensverlesimg der Anwesenden stattgefunden.

Das Gutachten von Reichsgerichtsrat Plor über das

Gesetz der Deutschen Evangelischen Kirche vom 7.Juli 1934 darf

ich als bekannt voraussetzen. Die Reichskirchenregierung hat

durch dieses Gesetz sich eine gefügige Mehrheit für die Natio-

nalsynode zu schaffen versucht. Dazu war sie selbstverständlich

nicht "berechtigt. Sie konnte nach Art.8 Abs.2 wohl Ausführungs-

vorschriften über die Bestellungen von Mitgliedern der Natio-

nalsynode erlassen, niemals aber Mitglieder ausschliessenj

denn diese sind auf 6 Jahre berufen, und ein Recht, Mitglie-

der auszuschliessen, hat sie überhaupt nicht.

Ansserdem besteht ja bis heute ein Geistliches Mini-

sterium, das derartige Gesetze erlassen könnte, überhaupt

nicht. Das rechtskundige Mitglied des Geistlichen Ministeriums

ist nach Art«7 Abs*4 Sats 3 nach wie vor der Präsident des

Ev.Obexkirchenrats« Die theologischen Mitglieder des Ministe-

riums sind unter Nichtbeachtung der Vorschrift von Art.7 Abs.4

Satz 2 vom Reichsbischof ernannt. Schliesslich hat das refor-

mierte



mierte Mitglied des Geistlichen Ministeriums ander Beratung

des Gesetzes Überhaupt nicht teilgenommen. Schon aus diesen

Gründen liegt ein ordnungsgemässes Gesetz nicht vor und läge

auch dann nicht vor, wenn das Geistliche Ministerium an sich

die Kompetenz geha"bt hätte, ein Gesetz zu erlassen, durch wel-

ches OB die Nationalsynode nach seinem Gutdünken zusaaniensetä-

te. Dass sachlich ein derartiges Gesetz ein Unding ist und je-

dem Rechtsempfinden Hohn spricht, bedarf keiner Erörterung»

Formell gi l t die Sitzung vom 9.August 1934 schon des-

wegen nicht als Sitzung der Nationalsynode, weil nicht sämt-

liche Abgeordnete der Nationalsynode eingeladen worden sind,

und weil an dieser Sitzung Leute teilgenommen haben und mit

abgestimmt haben, die behaupteten, Abgeordnete zu sein, aber

nicht waren.

Die Sitzung vom 9.August hat sich so abgespielt,dass

zunächst ein Gottesdienst stattfand, an dem, worauf Obörkir-

chenrat Breit später in der Synode hinwies, Gemeinde nicht

teilnahm. Die Sitzung wurde dann von ReiohßMschof eröffnet,

der eine reichlich verworrene Ansprache hiel t. Es wurde darauf

eine wenig Sätze umfassende Geschäftsordnung angenommen, ur.d

die Abgeordneten wurden auf die Reichskirchonverfassung (!)

verpflichtet. Jäger hielt sodann die aus der Veröffentlichung

im Kirchengesetzblatt bokdzmte Rede, in der er die Bedenken

gegen die kirchliche Eingliederung an sich zugeben musste,.sich

aber auf ein Gutachten Professor Heck eis bezog. Darauf gaben

die reformierten Vertreter eine Erklärung ab, wonach sie nicht

in der Lage seien, die bisherigen Massregeln anzuerkennen.

Der Versuch Oberkirchenrat Breits, jetzt seine bekannte Erklä-

rung zu verlesen, wurde vom Reichsbisohof abgelehnt. Nunmehr

trug Jäger das Gesetz über die Leitung der Deutschen Evangeli-

schen Kirche und der Landeskirchen, sowie das Gesetz zur Si-

cherung des reformierten Bekenntnisstandes vor. Jetzt gab

Breit seine bekannte Erklärung ab, die schweigend entgegenge-

nommen wurde. Im Anschluss daran protestierte. Professor Beyer

gegen die unrechtmässige Zusammensetzung der Nationalsynode

und bezeichnete im Hinblick auf das allgemeine Priesterturn der

Gläubigen diese Synode als unchristlich. Er ebenso wie Bischof

Zänker



Zänker appellierten eindringlich, an den Reichst)ischof, von

seinen Wegen abzulassen« Dieser wusste auf diesen .Appell nichts

zu erwidern»

Jäger "behauptete, die Nationalsynode habe zusammentre

ten müssen, da alle Versuche, mit der Gegenseite ins Gespräch

zu kommen, gescheitert seien» Nunmehr protestierte noch Dr.JCLb-

ler, ein Württemberg!8oher Abgeordneter, sehr kräftig, vor al-

len unter Hinweis auf die unehrlichen Veröffentlichungen der

Reichskirchenregierung über die Vorgänge in Württemberg, g3£<°"i

das unchristliche Kirchenregiment.

Oberkxrehenrat Pressel - Stuttgart kam sodann auf die

verschiedenen Rechtsbrüche der Reichskirchenregierung zu spre-

chen und wies vor allem auf die Fälle Waldeck und Kurhessen

hin.

Nunmehr behauptete auch der Reiohsbischof, das3 er al-

les versucht habe, um mit der Opposition zu einer Verständi-

gung zu kommen, was aber nicht gelungen sei. Bei der Abstim-

mung stimmten leider die drei reformierten Vertreter Hüllweg,

Langenohl und Koopmaan für das Gesetz aur Sicherimg des refor-

mierten Bekenntm s? st an des« Darauf kam das Gesetz über den

Diensteid der Geistlichen und. Beamten zur Beratung, dem Lau-

rer widorsprach, lii n Vertaguugsantrag Beyers wäre wohl durch-

gegangen, wenn nicht der Eeiohsbischof persönlich eingegriffen

und auf Abst;Lonuu.ig bestanden hätte.

Gegen das Gesetz über die Rechtmässigkeit von gesetz-

lichen und Verwaltungsmassaahmen protestierten Pressol und

Kibler.

Bei den Abstimmungen wurden gegen die Gesetze, mit

Ausnahme des Gesetzes zur Sicherung des reformierten Bekennt-

nisstandes, 11 Stimmen abgegeben und zwar von den Angeordne-

ten Kibler/Schwäb.-Hall, Breit/München, Dürfler/Augsburg, Bey-

er/Greif swaLd, Zänker/Breslau, Laurer/üFeudettelsau, Koopnonn/

Aurich, Pressel/Stuttgart, Friedrich/Karlsruhe, Ilollweg/Au-

rich, Langenohl/Rheydt.

Schliesslich wurde das Flaggengesetz leider mit den

Stimmen
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Stimmen der Opposition angenommen•

Das ist in kurzem der Gang der Verhandlungen der Natio-

nalsynode. Einen ausführlicheren Bericht kann ich nicht ge-

hen, da nuar ein sehar mangelhaftes Stenogramm existiert* Es

ist auch kaum der Mühe wert, sioh»mit diesen Verhandlungen

eingehendst zu beschäftigen.

Sämtliche Gesetze dieser Nationalsynode, auch das Plag-

*
, Sind unbeaohtlich. Die Reiohskirchenregierung hat

ihrecr Handeln irgendeine Rechtsgrundlage in Zukunft nicht
mehr; denn sie hat jetzt bewusst den Boden der Verfassung
auch grundsätzlich verlassen. Von einer Verfassung der Deut-
schen Evangelischen Kirche kann keine mehr sein, wenn die
Struktur dieser Verfassung v ig dadurch geändert worden is t,
dass die Landeskirchen beseitigt worden sind, und dass weiter-
hin das höohste gesetzgebende Organ, nämlich die Nationalsyno-
de, ihrer Reohte völli g beraubt ist und lediglich noch die Wir-
kung einer Fassade hat*

Man wird zu dein Sohluss kommen müssen, dass seit den
9« August jede Handlung der Reiohskirohenregierung unrechtnäs~
sig i s t, dass man also jetzt nicht mehr die Unterscheidung
zwischen verfassungsmässigen und verfassungswidrigen Handlun-
gen der Reiohskirohenregierung machen kann. Nachdem der Reichs-
bischof und das Geistliche Ministerium durch Rechtsbruch die
Landeskirchen als Träger der Verfassung ausgeschaltet und die
Nationalsynode als die ihnen übergeordnete Instanz beseitigt
haben, bedeutet jeder Regierungs- und Verwaltungsakt von ih-
nen ein Reohtsbruch. Sie kann daher auch juristisch als Eir-
ohenregierung nioht mehr angesprochen werden. Wer aber die
von der sogenannten "Nationalsynodo" beschlossenen Gesetze aus-
führt, maoht sich selbst des Verfassungs- und Rechtsbruchs
sohuldig.


